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Anlage 2: Fallkonferenzen1 
 

Fallkonferenzen sind behörden- und ressortübergreifende Fachgespräche über auffallend delin-

quente Minderjährige, in denen Informationen über den Minderjährigen und seine aktuelle Entwick-

lung ausgetauscht werden. 

 

Auf dieser Grundlage entwickeln und verabreden die Teilnehmer der Fallkonferenz Handlungs-

schritte und Maßnahmen, die zu einem Legalverhalten und zur sozialen Integration des Minderjäh-

rigen führen sollen. Sie werden bei Bedarf auf Antrag der einzelnen Kooperationspartner im Haus 

des Jugendrechts durchgeführt. 

 

Aufgaben und Ziele der Fallkonferenzen 

 

 Abstimmung von Maßnahmen und zeitlicher Reihenfolge der Handlungen der beteiligten Be-

hörden 

 Beschleunigte Reaktion auf delinquentes Verhalten 

 

Durch diese Vorgehensweise soll ein Legalverhalten und die soziale Integration der betroffenen 

Minderjährigen erreicht werden. 

 

Handlungsschritte und Maßnahmen sind unter anderem: 

 

 Jugendhilfeleistungen, insbesondere Hilfen zur Erziehung 

 Einleitung juristischer Schritte (z. B. Antrag an das Familiengericht) 

 Initiativen zur Beschleunigung von Jugendgerichtsverfahren 

 polizeiliche Aktivitäten (z.B. Gefährdenansprachen, Ermittlungen) 

 Anregung schulischer Maßnahmen 

 Überprüfung und gegebenenfalls Modifizierung bereits in der Vergangenheit beschlossener 

Schritte 

 

  

                                                
1 Änderung am 11.10.2024: 
Der Begriff Fallkonferenz wird zu Fallbesprechung, weil der Begriff Fallkonferenz durch die Verein-
barung der Ministerien gemäß Handreichung vom 14.06.2024, Az: 4210-9/10 eine neue Bedeu-
tung erfahren hat.  
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Teilnehmer/innen 

 

Vertreter von 

 

 Staatsanwaltschaft 

 Polizei 

 Jugendamt 

 

sowie im Einzelfall weiterer Behörden und Institutionen. Zu den Fallkonferenzen werden fallabhängig 

die Fachkräfte der Behörden geladen, die in den jeweiligen Bereichen für den Minderjährigen fallzu-

ständig sind. 

 

Verfahren 

 

Vor der Konferenz: 

 Vorschlag zur Durchführung kann durch alle Kooperationspartner erfolgen. 

 Die Terminierung und Einladung erfolgt durch den Falleinreichenden. 

 Erforderlichenfalls Einholen einer Einverständniserklärung zur Datenweitergabe durch das 

Jugendamt. 

 

In der Konferenz: 

 Vorstellung des Falles in der Konferenz durch den Einreichenden, gegebenenfalls mit Geno-

gramm. 

 Ergänzung durch andere Beteiligte sowie Darstellung der bisherigen Maßnahmen. 

 Vorschläge über weiteres Verfahren/Maßnahmen aus Sicht der Beteiligten. 

 Dokumentation des Ergebnisses durch den Falleinreichenden. 

 Festlegung eines Fallverantwortlichen. 

 

Nach der Konferenz: 

 Mitteilung des Ergebnisses an die Personensorgeberechtigten und den Betroffenen im An-

schluss an die Konferenz, in der Regel durch den Fallverantwortlichen. 

 Rückmeldung des Fallverantwortlichen über den weiteren Verlauf der Maßnahmen / Hilfen. 

 

  






